
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1

Gültig bis: 05.02.2035 Registriernummer: RP-2025-005554951 1

1 6.10.2023

Ein{amilienhaus

lIErl-F
67346 Speyer

Ganzes Gebäude

1 9BB

1 988

I

446 El nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt

Art. keine

Anzahl

Gebäude
GebäudetYP

Adresse

Gebäudeteil '?

Baujahr Gebäude 3

Bau!ahr Wärmeeaeuger 3' 4

Anzahl der Wohnungen

Gebäudenutzf läche

Wesentliche Energieträger für Heizung 3 Erdgas

Wesentliche für Warmwasser 3 Erdgas

Erneuerbare Energien 3

Art der Lüftung 3

lnspektionspf lichtige Klimaanlagen 5

Anlass der Ausstellung des

Energieausweises

E Fensterlüftung

E SchachtlÜftung

E Passive Kühlung

E Gelieferte Kälte

E Neubau

E Vermietung/Verkauf

Verwendung: keine

E Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

f] Lüftungsanlage ohne WärmerÜckgewinnung

EI xünlung aus Strom

fl rüntung aus wärme

Nächstes Fälligkeitsdatum der lnspektion:

E Modernisierung
(Anderun g/Erweiterun g)

E Sonstiges (lreiwillig)

Unterschrift des Ausstellers

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbeding-

ungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach

dem GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige
Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

tr Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind

auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch sind freiwillig.

E Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis).

Die Ergebnisse sind auf Selte 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarflr'erbrauch durch E Eigentümer E Aussteller

tr Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefügt (rreiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)
Dipl. lng. Kristina Werner
SenerCon GmbH
Hochkirchstr. 1 1

10829 Berlin

1 Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
2 nur im Fall des § 79 Absatz 2 Salz2 GEG einzutragen
3 Mehr{achangaben möglich
a bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
5 Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

1/,;stn,,* Anr-
Ausstellungsdatum 05.02.2025

Art der Kühlung 3



E N E RG I EA USWE lS,u, wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom r 16.10.2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: Rp-2025-00s5s4esl 2

E.nergiebedarf

Treibhausgasem issionen kg COr-Aquivalent t(mz.al

tt
0255075 100 125 150 175 200 225 >250

-

kWh/(m2.a)

w/(rn2.K)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
Nutzung ernEuerbarer Energiens: O für Heizung O für Warmwasser
ü Nutrung zur Erfüllung der 65o/o-EE-Reget gemäß s 71 Absatz I in

Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG

Anlorderungen gemäß GEG 2

Primärenergiebedarf

Ist-Wert kWh/(m2.a) Anforderungswert

Energetische öualität der Gebäudehillle Hrl

lst-Wert W(m2.§ Anforderungswert

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) tr eingehalten

ü E{ullung der 65%-EE-Regel durch pausahale Erfüllungsoptiolel
nach § 71 Absatz 1.3.4 und 5 in Vorbindung mit § 71 b bis h GEG 3

O Hausr)bergabestatlon (Wärmenetz) (§ 71b)
O Wärmepumpe (§ 71c)
O Stromdirekth€lzung (§ 71d)
O Solät'thermiecho Anlage (§ 71e)
O Heizungsanlage tür Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71 f,g)
O Wärmepumpen-Hybrldhalzung (§ 71 h)
u Sotarthermie-Hybrtdheizung (s 71h)
O Dezentrale, eleKrische Warmwasserbereltung (§ 71 Absatz 5)

ü Erfüllung der 6590:EE-fiegel auf Grundlage ein€r Borechnung im
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG: Afir[ wär- Ant il EE6 Anütr EEB

Arr der emeu.rbaren Energre: !l:i3l?q :il:'li"t X'l:ln"n,,
o/o%%
o/o%%

SummeE:

ü Nutzung bei Anlagen, für die die 65%-EE-Regel nicht gilte:
Art der erneuerbaren Energie:

%

Anteil EElo:

%

%

Für Energiebedartsberochnungsn yerwsndote§ \brfahrgn
tr Verfahren nach DtN V 18599
I Regelung nach § 31 GEG (,,Modeilgebäudeverfahren,,)

ü Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

kWh(m2.a)

Vergleichswerte Endenerg ie 4

n+inlalc lo r i r I o jx
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

,.$$ä.$u

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässt für die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Ve#ahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen
können. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Wede keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte derSkalasind spe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutrläche
(A*), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

Summe8: %
E weilere Einträge und Erläuterungen in der Anlage

1 siehe Fußnote I auf Seite 1 des Energieausweises 7 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen
2 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG I Summe einschließlich gegebenenfalls weiterer Einträge in der Anlage
3 Mehrfachnennungen möglich e Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der lnbetriebnahme in
4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus einem Gebäude eingebaut oder au{gestellt worden sind oder einer Über-
5 Anteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlagen gangsregelung unterfallen, gemäß Berechnung im Einzelfall
6 Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen loAnteil EE an der Wärmebereitstellung oder dem Wärme-/Kälteenergiebedarf

BIilrc&i,

\

rl

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pftichtangabe in tmmobitienanzeigen]

I
ä



E N E RG I EAU SWEIS rür wohnsebäude
gemäß den §§ 79 fi. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom : 16.10 2023

ErfasSter EnergieverbrauCh des Gebäudes Reglstrlernummer: FP-2025-005554951 3

Energieverbrauch
Treibhausgasemlsslonen 16 kgCOr-Aquivalent/(m2.a)

C
02550

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
67,8 kwh/(m'?'a)

Blc I o I e I r 
I

75 100 125 150 175 200
I

225 >250

-

78,8 kwh(m''a)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 1Pfl icntangabe in lmmobilienanzeigenl

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Zeitraum Primär-

6n€rgie-
faktor

22.089

22.a67

19.079

8.019

Antoil I

Warmwasser 
I

lkwhl I

Anteil
H6izung
lkwhl

EneEieträger 2 Klima-
faktor

bis

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

01.01.2022

31.12.2022

31.12.2023

31.12 2024

31 12.2024

Erdgas

Erdgas

LrdgaS

Krihlzuschlag

a weitere Einlräge in Anlage

7 425

6.638

6.863

14.664

16.230

12.217

n*ln]a c
0255075

D E F

r00 125 f50 175 200 225 >250 Di€ modellhaft ermittellon V€rgleichswerte bgziohqn
sich auf Gebäude, in denen dia Wärme für Hsizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäud€ bereilgestellt
wird.
Soll 6in En€rgieverbrauch ein€s an oin Wärmenetz ange-
schlossenon Gabäudes vorglichen werden, ist 2u bsach-
ten, dass hi€r normalerwoisc cin um 15 bis 30 % gerin.
g6rer Ensrgieverbrauch als b€i veElgichbaron Gebäuden
mit KEsselheizung zu erwarten ist.

I

Erläuterungen zum Verlahren
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifischs Werl€ pro Ouadratmeler
Gebäudenutrtäche (A) nach dem GEG, die im AligEmeinen größer ist als die Wohnfläch€ des Gebäudes. Der tatsächliche Enorgieverbrauch 6ines

Gebäudes weicht insb€sondgr€ wegen des Wittarungsointlusses und sich ändernden Nulzerverhaltens vom angegeb€nen Energi€verbrauch ab.

67,8 kWh{m2.a)

11

1.1

11

1,8

1.39

1,45

1,45

Energiever-
brauch
lkwhl

Wrgleichswerte Endenergie 3

I

-'.$:lt":is$'-*%-{$-S

G H

1 siehe Fußnote 1 auf Sgite '1 des Eneeieausweises
2 gggabenerfalls auch Leerstandszuschläg€, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kwh
3 EFH: EinfamilienharJs, MFH: Mehdamalienhaus



E N E RG I EAUSWE lS,u,, wohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom r r6.10 2023

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: RP-202S-0055S4951 4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind E möglich D nicht möglich

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

Bau- oder
Anlagentelle

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

inZu-
Sammen-
hang mit
größerer
Moderni-
sierung

Einzel-
maß-

nahme

als

Dach Verbesserung der Daehdämmung auf GEG-Niveau prülen

Fenster Erneuerung der Fenster mit Wärmeschutzverglasung prüfen

Kellerdecke Dämmung der Kellerdecke bzw. der Kelleraußenwände prüien

Heizung Erneuerung der Heizanlage mit Wärmepumpentechnik prüten g

tr tr

(freiwillige Angaben)

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschälzte Kosten
pro eingesparte
Kilowattstunde
Endenergie

2

J

4

Nr.

fl weitere Einträge in Anlage

Hinwels: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation
Sie sind nur Rurz

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich bei/unter:

Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung

Enercon GmbH

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)
Vorgangsnummer: 55259
Dae Gebäudenutzfläche (An) ist nicht gleichzusetzen mit wohnlläche oder der Nettogrundlläche. lst die Gebäudenutzfläche (An) nicht bekannt, ist sie
nach den Regeln der Energieeinsparverordnung bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohneinheiten mit beheiztem Keller pausc'hal mit dem 1,3sfachen
Wert der Wohnlläche, bei sonstigen Wohngebäuden mit dem 1,2fachen Wert der Wohnfläche angesetzt worden.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

1 tr Z

!

a

tr

I



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom t 16.10.2023

Erläuterungen

Angrbe Gebäudoteil - Salte I
Bei Wohngebäud€n, di€ zu 6in6m nicht ungrhebllchen Anteil zu 6ndgren
als Wohnzwacken genutzt worden, jst die Ausstollung d6s Enercie-
ausweises gomäB § 79 Absalz 2 Satz 2 GEG auf dgn Gebäud€teil zu
b6schränken, der O6tr6nnt als Wohngebäude zu b€handeln ist (si€h6 im
Einzelnen § 106 GEG). Dles wlrd im Energioauswois durch die Angabe
,,GEbäudoteil" deutlich g€macht.

Elnererharclnetgien jseifel
Hier wird daniber informiert. worür und in welcher Art erneuerbare
Energien genuta weden. Bei Neubauten enthäll Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarl - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärensrgiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angoggbenen W€rte wsrdgn auf der Grundlage der Bau-
untedagen bzw gebäudebezogsner Daton und unt6r Annahme von
standardisierten Randbedingungen (2. B. standardisi6n6 Klimadaten,
detiniertes Nutzerverhalten, standardisiortg lnnentgmF»ratur und inn€re
Wärmegswinne usw.) b6rechn6l. So läsEt sich die €n6E6tisch9 Ouatität
des Gebäudos unabhängig vom Nutzorverhalt€n und von der W€t€rlage
beurteilen. lnsbesond€rg wegen der standardisierlen Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf dsn tatsäch-
lichen Energieverbrauch.

Primär6D€Ieüeherrrd-:Saifq2
Der Primärenergieb€darf bild€t die Energie€tfizignz des Gebäudgs ab. Er
b€rücksichtigl n6b6n d€r Endonergie mithllfe von PrimärsnsrgietaKor€n
auch die so genannte ,,Vorkette" (Erkundung, Gswinnung, Verteilung,
Umwandlung)der jewoils 6ingos€tzten Energieträger (2. B. Heizö|, Gas,
Strom, erneuerbare Energien elc.). Ein kleine. W€rt signalisiert ein€n
geringen Eedarf und damit €in€ hohe Energiesffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schon6nd6 En6qignutzung.

Energeti3che Ouelität der Gebäudehülle - Seile 2

Angegeb€n asl der spozifische, auf die wärmeübortragende Umras-
sungsfläche bezog€no Transmissionswärmeverlust. Er beschrgibt die
durchschnittliche energetische Oualität aller wärmeübertragenden Um-
fassungsllächen (Außenwände, D€cken, Fenster etc.) sines Gebäudes.
Ein kleiner Wen signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer-
dem slellt das GEG bei Neubaulen Anforderungen an den sommerlichen
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarl - Seite 2

Der Endenergiebodarl gibt die nach technischsn Regeln b€rochnete, jähr-
lich banötigts Energiemeng€ lür H€izung, Lilftung und WarmwasserbsrEi-
tung an. Er wird untsr Standardklima- und Standardnutzungsbgdingun-
gen grrechnet und ist €jn lndikator für die Energleefiizienz eines G€bäudes
und seiner Anlag€ntechnik. Der End€norgiebedarf ist di€ EnoEi8mang€,
die dem G€bäude unter der Annahmg von standardisisrten Bedingungen
und unter Berücksichtigung d€r Enorgigverluste zug6f0hn worden muss,
damil die standsrdislode lnnentempeEtur, der Warmwass3rbedarf und
dle notwendig6 Lültung sichergsstellt w€rdgn könn6n. Ein kleiner Wert
signalisaerl 6inen g€ringen Bedar, und damit EIne hoh6 En6rgioefiizienz.

Angaben zur Nulzung elneuerbater Energien zur Ertülluno
der 65o/"-EE-n€Oel - Seite 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
lnbetriebnahme in 6inom Ggbäudg singebaut oder aufggstellt werden,
grundsätzlich zu mindastens 65 Prozont mit ernguerbaren EnerOien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdnjcklich nur lür neu eingsbaute
odsr.aufgestglltg Heizungen und llbgrdigs nach Maßgabo 6in6s Systems
von Ubergangsregeln nach den §§ 71 fl. GEG. ln dem Feld ,,Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien" kann tür Anlagen, die den §§ 71 fi. GEG
bereits unterfallen, die Erfüllung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

schalor Er{üllungsoption ausggwiesen w€rd6n. Für BBtandganlagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden slnd odar für dle Übergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, I oder § 71i - § 71m GEG oder sonstigo Ausnahmen
geltcn, können die zur Wärmobereltstollung €ingos€tren €rnougrbaren
En€rgieträger aulgetohn und kann jeweils der prozgntualg Antejl an dEr
Wärmobgroitstgllung dos Gsbäudos ausgewl€s€n werden.

5

1 siehe Fußnote 1 auf Seil€'1 des Energi€auswaisos

Endenargiaverbreuch - Seile 3

DEr Endenergieverbrauch wird lür das Gebäude aul der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkoslen nach der Heizkostenver-
ordnung oder aul Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt-
Dabei werden die EneEieverbrauchsdaten des ggsamten Gebäudes
und nicht der einzelnen Wohneinheilen zugrunde gelegt. D€r erlasste
Energieverbrauch für die Hsizung wird anhand der konkretan ödlichen
Wetterdaten und mithitfe von KlimafaKoren auf einen deutschlandwei
ten Äilittelwert umger€chnet. So tührt beispielsweiso €in hohgr Verbrauch
in ein6m €inzslnen harten Wint€r nicht zu oiner schlachtsren Beurleilung
d6s Gebäudgs. Der EndsneEi€vsrbrauch gibl Hinweiso aut di€ gnergeti-
sche Qualität des G€bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleinor Wert
signalisi€rt ein€n geringen Veörauch. Ein Rückschluss auf don künfiig zu
erwartonden Vorbrauch lst jodoch nicht mÖglichi insbesondere können
die Verbrauchsdaton €inzelngr Wohnsinheiten stark dilt€rioren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von d€rjeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhäng6n.
lm Fall längerer Leo6tände wird higrtür sin pauschaler Zuschlag rgchne-
risch bestimnit und in dls Verbrauchs€rfassung einb6zog6n. lm lnteresse
der Vergleichbarkgit wird bei dezentralen, in der Reg€l 9l€Krisch betrie-
benen Warmwasseranlagen dsr typische Veörauch über sing Pauschale
bsrücksichtigt. Gleiches gilt fürd6n Vorbrauch von Evgnluoll vorhandonen
Anlaggn zur Raumkühlung. Ob und inwigw€it di€ genannton Pauschalen
in die Erlassung singegang€n sind, isl d6r Tabolle ,,Vorbrauchserfassung"
zu entnehmen.

Primäranargieverbreuch - Seite 3

Der Primärensrgieverbrauch geht aus dem ,ür das Gebäude ermittelten
EndeneEi6vorbrauch hervor WiE der Primärgn€Gisbodarl wird er mithilf€
von PrimärenE/gi€laKoren ermittelt, die die Vorkettg der jswgils einge-
sotzten Energigträg6r bgdcksichtigen.

Treibheueg.3emi3sionen - Seite 2 und 3

Die mit dem Primärenergigb€darf oder dem Primärsnergieverbrauch ver-
bund6nen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-
le Kohlendioxidemissionen ausgswieser.

Pllichtrngeben für lmmobilienanzaigen - Seit. 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflichl, in lmmobiliananzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genahhlen Angaben zu mach6n. Die dalür erforderlichen
Angaben sind dem Ensqieauswsis zu entnehmen, ie nach Ausweisart
der Seits 2 oder 3.

lßrgleichswarla - Seite 2 und 3

Oie V€rgleichswerte auf Endensrgieobene sind modsllhatt ormittglto Wer
te und sollen lodiglich Anhalßpunkte rür grob€ V€eleiche d€r W6rte dla-
s6s G6bäudes mit den Vergleichswert€n anderer Gcbäudo sein. Es sind
Ber6iche angeggben, innqrhalb dsrgr ung€Iähr die Wert€ fordi€ oinzelnsn
V6Eleichskatggorien lisgen.


